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1548. Bau- und Niveaulinien (Neufestsetzung). Am 4. 
Juli 1966 ersuchte der Gemeinderat Bülach um die Genehmi­
gung seines Beschlusses vom 11. Mai 1966 betreffend die 
Neufestsetzung von Bau- und Niveaulinien an der projektier­
ten Schwerzgruebstrassc III. Kl. zwischen der Winterthurer­
strasse I. Kl. Nr. 3 und den Gemeindestrassen III. Kl., Kat.­
Nm. 13.12 und 1347. Die öffentliche Ausschreibung im kanto­
nalen Amtsblatt mit gleichzeitiger schriftlicher Mitteilung 
an die betroffenen Grundeigentümer erfolgte am 24. ;v[ai 1966. 
Laut Zeugnis des Bezirksrates Bülach vom 23. ,Juni 1966 sind 
gegen die Vorlage keine Rekurse eingereicht worden. 

Die Schwerzgruebstrassc ist als Quartiersammclstrasse 
für das zu erschliessende Gemeindegebiet östlich des :B'ried­
hofes mit einer 9 111 breiten Fahrbahn und beidseitigen Geh­
wegen von je 2 m ßreite projektiert. Der Baulinienabstand 
beträgt 24 m, sodass sich eine Vorgartentiefe von 5,5 m ergibt. 
Dies ist die untere Grenze drs Zulässig·en, gehen doch die 
heutigen 'l'endenzen aus Gründen der Verkehrssicherheit und 
Hygiene dahin, Bauverbotszonen (Vorgartentiefen) von mini­
mal 6,5 m anzustreben. Der Gemeinde Bülach ist deshalb zu 
empfehlen, sich diesen neueren Gesichtspunkten und Erwä­
gungen nicht zu verschlicsscn. Beim Anschluss an die Win­
terthurerstrasse I. Kl. Nr. 8 ist deren südliche bestehende 
Baulinie (genehmigt mit RRB Nr. 3039/1949) geöffnet wor­
den. Des weiteren musste die bestehende Baulinie der :B'ried­
hofstrasse III. Kl. leicht angepasst werden. Die trichterför­
mige Ausweitung der neuen Baulinien auf der Höhe der Ein­
mündung in die Winterthurerstrasse sowie die vorgesehenen 
Abschrägungen bei den übrigen Stra.sseneinmüll(lungen ent­
sprechen den Erfordernissen des Verkehrs. 

Die im Bereich der Kreuzung Witen wisenstrasse 111. Kl. 
liegende östliche und westliche Baulinie der Schwerzgrucb­
strasse, die östliche Baulinie der Schwerzgruebstrasse bei der 
Kreuzung l<'riedhofstrasse III. Kl. sowie die ihr gegenüberlie­
gende Baulinie im Bereich der Kreuzung mit der Strasse III. 
Kl., Kat.-Nr. 1314 - alle auf einer Länge von je 10 m ab 
Grenze der Seitenstrasse -, können noch nicht genehmigt 
werden. Ihre Genehmigung hat Gegenstand einer nach l<'er­
tigstellung und Neuvermarkung der Einmündungen cler ver­
legten Nebenstrassen einzureichenden Erg·änzungsvorlage zu 
bilden. Die von der Genehmigung ausgenommenen Baulinien­
stücke der Schwerzgruebstrasse III. IG. sind im Baulinien­
plan grün eingetragen. 

Die Niveaulinie weist eine Maximalsteigung von 5,4 % 
auf. 

Der 'l'eilgenehmigung der Baulinien der Schwerzgrueb­
strasse III. Kl. und der Genehmigung der Niveaulinie steht 
nichts entgegen. 

Auf Antrag der Baudirektion 
beschliesst <1rr Regierungsrat 

I. Der Beschluss des Gemeinderates 13iUadt vom 1 L. Mai 
1966 betreffend dÜ\ Neufestsetzung· von Bau- und Nive1n,-

Bülach 
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lini n an der 11·ojel- ·iel't.cn ~ eh w rzg l'll zwi­
sah<' 11„aer.Wi11te1t hm· •1·st1·ass r. 3 und l n G mcinde­
st ,·i, ,·<.m 111. Kl., Kat.-Nrn. 1312 und 1347, wird im Sinne der 
Erwägungen und gemäss den eingereichten Plänen teilweise 
genehmigt. 

II. Nicht genehmigt werden die folgenden Teilstücke 
der Baulinien der projektierten Schwerzgruebstrasse III. Kl.: 
af die im Bereich der Kreuzung Witenwisenstrasse III. Kl. 

liegende östliche und westliche Baulinie auf j e .10 m Ab­
stand von der Grenze der Witenwisenstrasse; 

b) die nordöstliche Baulinie bei der Kreuzung der Friedhof~ 
strasse auf je 10 m Abstand von der Grenze der letzteren 
sowie 

c) die südwestliche Baulinie im Bereich der Kreuzung mit 
der Gemeindestrasse III. Kl., Kat.-Nr. 1314, auf je 10 111 

Abstand von deren Grenze, . 
allrs gemäss der grünen Markierung im Banlinienplan. 

III. Der Gemeinderat Bülach wird eingeladen, die·· in 
den Dispositiven I und II umschriebene teilweise Genehmi­
gung öffentlich bekanntzumachen. 

IV. Mitteilung an den Gemeinderat Bülach unter Rück­
sendung je eines Bau- und Niveaulinienexemplares mit Ge­
nehmigungsvermerk im· Doppel, an den Bezirksrat Büläch· so­
wie an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 20. April 1967. 

Vor dem Regierungsrate, 
Der Staatsschreiber: 
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